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Teil A  
 
Beförderungsbedingungen 
 
[…] 
 
§ 7 Zahlungsmittel 
 
[…] 
 
Besondere Regelungen für den Busverkehr der Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) ab dem 01.09.2024 
 
In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) können Fahrausweise 
nur bargeldlos mit kontaktlosen Zahlungsmitteln erworben werden. Dabei werden 
mindestens die Zahlungsmittel Girokarte, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay 
und die Guthabenkarte der BVG akzeptiert. Die Entwertung von Fahrausweisen, 
die im Vorverkauf an Verkaufsstellen und Automaten der Verkehrsunternehmen 
erworben wurden, ist auch im Bus möglich. 
 
 
 
 
 
Fahrgäste, die die ausschließliche Absicht haben, einen Fahrausweis gegen 
Bargeld zu erwerben und im Umkreis von 400 Metern um ihre Starthaltestelle 
keine Verkaufsstelle vorfinden konnten, dürfen im Tarifbereich B und C ganztags, 
im Tarifbereich A werktags zwischen 18 Uhr und 7 Uhr sowie sonn- und feiertags 
die Fahrt mit dem Bus zunächst antreten. Sie müssen in diesem Fall den Fahrer 
vor Fahrtantritt darauf hinweisen und einen Fahrausweis an der nächsten 
geöffneten Verkaufsstelle, die auf ihrem Reiseweg zumutbar erreichbar ist, 
erwerben. Spätestens ist jedoch in jedem Fall der Fahrausweis zu erwerben, 
wenn vom Bus zu einem anderen Verkehrsträger umgestiegen wird oder nach 
Beendigung der Fahrt im Busverkehr. 
 
Besondere Regelungen für die Guthabenkarte der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) 
 

Teil A  
 
Beförderungsbedingungen 
 
[…] 
 
§ 7 Zahlungsmittel 
 
[…] 
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(BVG) ab dem 01.09.2024 
 
In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) können Fahrausweise 
nur bargeldlos mit kontaktlosen Zahlungsmitteln erworben werden. Dabei werden 
mindestens die Zahlungsmittel Girokarte, die gängigen Kredit- und Debitkarten, 
Apple Pay, Google Pay und die Guthabenkarte der BVG akzeptiert. Die 
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vor Fahrtantritt darauf hinweisen und einen Fahrausweis an der nächsten 
geöffneten Verkaufsstelle, die auf ihrem Reiseweg zumutbar erreichbar ist, 
erwerben. Spätestens ist jedoch in jedem Fall der Fahrausweis zu erwerben, 
wenn vom Bus zu einem anderen Verkehrsträger umgestiegen wird oder nach 
Beendigung der Fahrt im Busverkehr. 
 
Besondere Regelungen für die Guthabenkarte der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) 
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(i) Die Guthabenkarte der BVG ist ein elektronisches, beliebig oft 
wiederaufladbares Zahlungsmittel, das keine personenbezogenen Daten 
enthält. Der maximale Guthabenbetrag ist auf 150 Euro begrenzt. 

(ii) Mit dem Guthaben der Guthabenkarte können Fahrausweise in allen 
Bussen der BVG und an allen Automaten der U-Bahn erworben werden. 

(iii) Die Bereitstellung der Guthabenkarte erfolgt durch die BVG kostenlos. Für 
die Nutzung der Guthabenkarte entstehen dem Fahrgast über den 
Fahrpreis hinaus keine weiteren Kosten.  

(iv) Die Guthabenkarte wird ausgegeben: 
a) in allen Kundenzentren der BVG. Ein beliebiger, vom Fahrgast 

festgelegter Betrag, kann gleichzeitig aufgeladen werden. 
b) an allen Annahmestellen von Lotto Berlin, aufgeladen mit einem 

Guthaben von 10 Euro, die unter https://www.bvg.de/de/service-und-
kontakt/verkaufsstellen abgerufen oder telefonisch bei der BVG 
unter der Rufnummer 030 19449 erfragt werden können, 

c) bei Lekkerland-Kooperationspartnern der BVG mit einem vom 
Fahrgast gewünschten Aufladebetrag von 5 Euro bis 150 Euro. 

(v) Die Aufladung der BVG-Guthabenkarte ist möglich: 
a) in allen Kundenzentren der BVG 
b) an allen stationären Automaten der BVG 
c) in allen privaten Agenturen der BVG, die unter 

https://www.bvg.de/de/service-und-kontakt/verkaufsstellen 
abgerufen werden können oder telefonisch bei der BVG unter der 
Rufnummer 030 19449 erfragt werden können. 

d) online unter https://www.bvg-guthabenkarte.de. 
(vi) Das auf der Guthabenkarte vorhandene Guthaben können Fahrgäste in 

den Bussen der BVG und überall dort abfragen, wo Guthaben aufgeladen 
werden kann.  

(vii) Ein vorhandenes Guthaben kann in allen Kundenzentren der BVG wieder 
bar ausgezahlt werden. Es ist auch möglich vorhandenes Guthaben online 
per Überweisung erstatten zu lassen. 

(viii) Die Rückgabe der Guthabenkarte ist in alle BVG-Kundenzentren kostenlos 
möglich; Restguthaben wird ohne Abzug bar erstattet. 

 
[…] 
 
§ 11 Beförderung von Sachen 
 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nur bei Handgepäck. 

Handgepäck und sonstige Sachen werden nur bei gleichzeitiger Mitfahrt 

(i) Die Guthabenkarte der BVG ist ein elektronisches, beliebig oft 
wiederaufladbares Zahlungsmittel, das keine personenbezogenen Daten 
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b) an allen stationären Automaten der BVG 
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werden kann.  
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[…] 
 
§ 11 Beförderung von Sachen 
 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nur bei Handgepäck. 

Handgepäck und sonstige Sachen werden nur bei gleichzeitiger Mitfahrt 
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des Fahrgastes und nur dann befördert, wenn dadurch die Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht 
belästigt werden können. Eine Mitnahme von Sachen scheidet aus, wenn 
hierdurch der Haltestellenaufenthalt über das übliche Maß verlängert wird 
oder die Gefahr besteht, dass aufgrund der Mitnahme der Sache andere 
Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden. 
 
Zum Handgepäck zählen Kleinkindfahrräder mit einem max. 
Felgendurchmesser von bis zu 12,5 Zoll sowie vollständig 
zusammengeklappte Fahrräder und vollständig zusammengeklappte 
Roller sowie E-Tretroller. 
 

(2) Sofern ausreichend Platz vorhanden ist, darf jeder Fahrgast genau ein 
Fahrrad in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs, der S-Bahn und 
der U-Bahn sowie auf Fähren über den gesamten Verkehrszeitraum 
hinweg mitnehmen. Die Entscheidung über die Mitnahme von Fahrrädern 
obliegt bei allen Verkehrsmitteln letztlich dem Betriebspersonal. Die 
Mitnahme von Fahrrädern in Omnibussen, Obussen und Straßenbahnen 
ist nicht gestattet, es sei denn, dass diese Verkehrsmittel dafür 
hergerichtet und entsprechend gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für den 
Bahn-Ersatzverkehr.  
 
Als Fahrräder gelten  
a)  zweirädrige einsitzige Fahrräder (auch teilweise demontiert),  
b)  zweirädrige fahrradähnliche Roller, 
c)  Pedelecs sowie nicht zusammengeklappte E-Tretroller mit einer 

Nenndauerleistung von unter 500 Watt gem. Verordnung über die 
Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr 
(Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV) vom 6. Juni 2019.  

 
Akkus von Elektrokleinstfahrzeugen dürfen während der Beförderung 
weder entnommen, geladen, noch anderweitig genutzt werden. Andere 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren oder alternativen Antrieben (z.B. 
Mopeds, Mofas), Fahrräder zum Lastentransport, Anhänger sowie 
fahrradähnliche Konstruktionen (auch Tandems, Liegeräder und 
Dreiräder) sind grundsätzlich von der Beförderung ausgeschlossen; für 
letztere gelten ggf. besondere Regelungen für den Eisenbahn-
Regionalverkehr und die S-Bahn. 
 

des Fahrgastes und nur dann befördert, wenn dadurch die Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht 
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oder die Gefahr besteht, dass aufgrund der Mitnahme der Sache andere 
Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden. 
 
Zum Handgepäck zählen Kleinkindfahrräder mit einem max. 
Felgendurchmesser von bis zu 12,5 Zoll sowie vollständig 
zusammengeklappte Fahrräder und vollständig zusammengeklappte 
Roller sowie E-Tretroller. 
 

(2) Sofern ausreichend Platz vorhanden ist, darf jeder Fahrgast genau ein 
Fahrrad in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs, der S-Bahn und 
der U-Bahn sowie auf Fähren über den gesamten Verkehrszeitraum 
hinweg mitnehmen. Die Entscheidung über die Mitnahme von Fahrrädern 
obliegt bei allen Verkehrsmitteln letztlich dem Betriebspersonal. Die 
Mitnahme von Fahrrädern in Omnibussen, Obussen und Straßenbahnen 
ist nicht gestattet, es sei denn, dass diese Verkehrsmittel dafür 
hergerichtet und entsprechend gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für den 
Bahn-Ersatzverkehr.  
 
Als Fahrräder gelten  
a)  zweirädrige einsitzige Fahrräder (auch teilweise demontiert),  
b)  zweirädrige fahrradähnliche Roller, 
c)  Pedelecs sowie nicht zusammengeklappte E-Tretroller mit einer 

Nenndauerleistung von unter 500 Watt gem. Verordnung über die 
Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr 
(Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV) vom 6. Juni 2019.  

 
Akkus von Elektrokleinstfahrzeugen dürfen während der Beförderung 
weder entnommen, geladen, noch anderweitig genutzt werden. Andere 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren oder alternativen Antrieben (z.B. 
Mopeds, Mofas), Fahrräder zum Lastentransport, Anhänger sowie 
fahrradähnliche Konstruktionen (auch Tandems, Liegeräder und 
Dreiräder) sind grundsätzlich von der Beförderung ausgeschlossen; für 
letztere gelten ggf. besondere Regelungen für den Eisenbahn-
Regionalverkehr und die S-Bahn. 
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In der Mobilität eingeschränkte Personen oder Kinderwagen haben 
Vorrang vor der Beförderung eines Fahrrads. Ein Anspruch auf Erstattung 
des bereits gezahlten Beförderungsentgeltes besteht nicht. 
 

 Besondere Regelung zu Abs. 1 und 2 für die Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG), die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) und die ViP 
Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) 
 
 
Die Mitnahme von E-Tretrollern (zusammengeklappt und nicht 
zusammengeklappt) ist ausgeschlossen. 
 

[…] 
 

In der Mobilität eingeschränkte Personen oder Kinderwagen haben 
Vorrang vor der Beförderung eines Fahrrads. Ein Anspruch auf Erstattung 
des bereits gezahlten Beförderungsentgeltes besteht nicht. 
 

 Besondere Regelung zu Abs. 1 und 2 für die Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG), die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG), die 
Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF) und die ViP 
Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) 
 
Die Mitnahme von E-Tretrollern (zusammengeklappt und nicht 
zusammengeklappt) ist ausgeschlossen. 
 

[…] 
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Teil B 
 
Tarifbestimmungen 
 
[…] 
 
5 Einzelbestimmungen 
 
[…] 
 
5.2 Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten (Zeitkartentarif) 
 
[…] 
 
5.2.5 Zeitkarten des Ausbildungstarifs  
 
[…] 
 
5.2.5.3 Schülertickets Berlin 
 
[…] 
 
Chipkarte mit EFS: Erhalt, Ersatz, Rückgabe  
 
Die Chipkarte mit dem für den Antragszeitraum gültigen EFS wird dem Kunden 
bzw. dessen gesetzlichem Vertreter postalisch zugestellt oder durch einen 
Zustelldienst überbracht. Bei Zusendung der Chipkarte mit EFS sind im 
beigefügten Anschreiben die auf dem Chip gespeicherten Daten der 
Fahrtberechtigung aufgeführt. Der Kunde hat die Daten auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu prüfen. Nichterhalt bzw. Beanstandungen sind dem 
ausgebenden Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätestens bis zehn 
Tage nach Beginn des ersten Gültigkeitsmonats per E-Mail, schriftlich oder 
persönlich anzuzeigen. Sofern die Information über den Nichterhalt oder die 
Beanstandungen nicht innerhalb dieser Frist erfolgt, sind Ansprüche des Kunden 
ausgeschlossen.  
 
Die Daten auf der Chipkarte können in gesondert bekannt gegebenen 
Verkaufsstellen ausgelesen werden. 
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Das Schülerticket Berlin wird längstens für Personen bis einschließlich 15 Jahren 
ausgegeben, es sei denn, der Kunde weist seine weitere Berechtigung nach. In 
diesem Fall verlängert sich die Fahrtberechtigung entsprechend der 
nachgewiesenen Berechtigung und endet mit deren Wegfall. Die Verlängerung 
ist spätestens sechs Wochen vor Ende der Laufzeit unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner Schülerausweis I des aktuellen 
Schuljahres und ggf. Lichtbild) neu zu beantragen. 
 
Die Chipkarten sind Eigentum des ausgebenden Verkehrsunternehmens. Ist die 
Kartengültigkeit abgelaufen oder ist eine Änderung persönlicher Daten 
notwendig, wird dem Kunden bzw. dessen gesetzlichem Vertreter nach Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner Schülerausweis I des aktuellen 
Schuljahres und Lichtbild) eine neue Chipkarte mit EFS zugesandt. 
 
Der Verlust oder die Beschädigung der Chipkarte ist dem ausgebenden 
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Die ursprünglich ausgegebene 
Chipkarte wird gesperrt. Das gleiche gilt, wenn der Kunde seine Chipkarte nicht 
gemäß Teil A, § 8 Absatz 1a fristgerecht zur Prüfung beim ausgebenden 
Verkehrsunternehmen vorlegt. Die Ausstellung einer Ersatz-Chipkarte erfolgt 
gegen ein Entgelt in Höhe von 10,00 EUR und nach Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen (gültiger Berliner Schülerausweis I des aktuellen Schuljahres und 
Lichtbild). Für jede weitere Ersatz-Chipkarte innerhalb von 24 Monaten nach der 
ersten Ersatzausstellung wird ein Entgelt von 20,00 EUR erhoben. 
 
Beim Wegfall der Voraussetzungen ist der Schüler zur unverzüglichen 
Mitteilung an das ausgebende Verkehrsunternehmen verpflichtet. Die 
Chipkarten mit EFS werden durch das ausgebende Verkehrsunternehmen zu 
diesem Zeitpunkt gesperrt.  
 
Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Teil A, insbesondere kann 
gemäß §§ 6, 8 und 9 VBB-Tarif Teil A ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben 
werden, wenn das Schülerticket Berlin bei einer Fahrausweiskontrolle nicht 
vorgezeigt werden kann. 
 
Das Angebot gilt bis auf Widerruf. 
 
[…] 
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Verkehrsunternehmen vorlegt. Die Ausstellung einer Ersatz-Chipkarte erfolgt 
gegen ein Entgelt in Höhe von 10,00 EUR und nach Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen (gültiger Berliner Schülerausweis I des aktuellen Schuljahres und 
Lichtbild). Für jede weitere Ersatz-Chipkarte innerhalb von 24 Monaten nach der 
ersten Ersatzausstellung wird ein Entgelt von 20,00 EUR erhoben. 
 
Beim Wegfall der Voraussetzungen ist der Schüler zur unverzüglichen 
Mitteilung an das ausgebende Verkehrsunternehmen verpflichtet. Die 
Chipkarten mit EFS werden durch das ausgebende Verkehrsunternehmen zu 
diesem Zeitpunkt gesperrt.  
 
Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Teil A, insbesondere kann 
gemäß §§ 6, 8 und 9 VBB-Tarif Teil A ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben 
werden, wenn das Schülerticket Berlin bei einer Fahrausweiskontrolle nicht 
vorgezeigt werden kann. 
 
Das Angebot gilt bis auf Widerruf. 
 
[…] 
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5.7 Beförderung von schwerbehinderten Menschen 
 
Die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen richtet sich 
nach dem Schwerbehindertengesetz § 228 Absatz 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes 
Buch - (SGB IX). Zum Nachweis der Berechtigung müssen der gültige 
Schwerbehindertenausweis und das Beiblatt mit aufgeklebter oder integrierter 
gültiger Wertmarke des Versorgungsamtes vorgezeigt werden. 
 
Begleiter von schwerbehinderten Menschen werden generell unentgeltlich 
befördert, wenn die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson aus dem 
Schwerbehindertenausweis hervorgeht. Zusätzlich zu einer Begleitperson kann 
in diesem Fall auch ein Hund unentgeltlich mitgenommen werden.  
 
Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel können unentgeltlich 
mitgenommen werden, wenn der Fahrgast im Besitz eines gültigen 
Fahrausweises oder eines Schwerbehindertenausweises mit Beiblatt und 
aufgeklebter oder integrierter gültiger Wertmarke ist und die Bauart des 
Verkehrsmittels die Mitnahme zulässt. Schwerbehinderte Menschen mit 
Merkzeichen G (gehbehindert) oder aG (außerordentlich gehbehindert) können 
in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der S-Bahn ein Fahrrad gem. 
Teil A, § 11 unentgeltlich mitnehmen. 
 
[…] 
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nach dem Schwerbehindertengesetz § 228 Absatz 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes 
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Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel können unentgeltlich 
mitgenommen werden, wenn der Fahrgast im Besitz eines gültigen 
Fahrausweises oder eines Schwerbehindertenausweises mit Beiblatt und 
aufgeklebter oder integrierter gültiger Wertmarke ist und die Bauart des 
Verkehrsmittels die Mitnahme zulässt. Schwerbehinderte Menschen mit 
Merkzeichen G (gehbehindert) oder aG (außerordentlich gehbehindert) können 
in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs, und der S-Bahn und der U-Bahn 
ein Fahrrad gem. Teil A, § 11 unentgeltlich mitnehmen. 
 
[…] 
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Teil C 
 
Zeitlich oder örtlich begrenzte Sonderregelungen 
sowie Kooperationen 
 
[…] 
 
6 Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) geltende 

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket  
 
[…] 
 
6.5 Übergang in die 1. Wagenklasse 
 
Das Deutschlandticket oder Deutschlandticket Job gilt nur in der 
2. Wagenklasse. Die Nutzung von Übergangskarten für die 1. Wagenklasse nach 
Punkt 23 des VBB-Tarifs, Teil D, ist gestattet. Nutzen Fahrgäste eine solche 
Übergangskarte zur Benutzung der 1. Wagenklasse (als Einzelfahrt, 24-
Stunden-Karte sowie 7-Tage-, Monats- oder Jahreskarte), so gilt diese 
zusammen mit dem Deutschlandticket oder Deutschlandticket Job im VBB-
Gebiet, nicht aber darüber hinaus. Die Nutzung der Übergangskarten zur 
Benutzung der 1. Wagenklasse ist auf das VBB-Gebiet beschränkt. 
 
 
[…] 
 
 

Teil C 
 
Zeitlich oder örtlich begrenzte Sonderregelungen 
sowie Kooperationen 
 
[…] 
 
6 Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) geltende 

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket  
 
[…] 
 
6.5 Übergang in die 1. Wagenklasse 
 
Das Deutschlandticket, oder Deutschlandticket Job oder 
Deutschlandsemesterticket gilt nur in der 2. Wagenklasse. Die Nutzung von 
Übergangskarten für die 1. Wagenklasse nach Punkt 23 des VBB-Tarifs, Teil D, 
ist gestattet. Nutzen Fahrgäste eine solche Übergangskarte zur Benutzung der 
1. Wagenklasse (als Einzelfahrt, 24-Stunden-Karte sowie 7-Tage-, Monats- oder 
Jahreskarte), so gilt diese zusammen mit dem Deutschlandticket, oder 
Deutschlandticket Job oder Deutschlandsemesterticket im VBB-Gebiet, nicht 
aber darüber hinaus. Die Nutzung der Übergangskarten zur Benutzung der 
1. Wagenklasse ist auf das VBB-Gebiet beschränkt. 
 
[…] 
 
 



Teil D 
Tariftext ab 1. April 2025       Tariftext ab 15. Juni 2025 

 9 

Teil D 
 
Tarifbestandteile mit Gültigkeit bei einzelnen 
Verkehrsunternehmen (Haustarife) 
 
[…] 
 
12 Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF) 
 
Komfortzuschlag Rufbus 
 
Für Fahrten mit dem Rufbus im Tarifbereich Frankfurt (Oder) wird zuzüglich zum 
VBB-Tarif ein Komfortzuschlag erhoben. Der Komfortzuschlag wird nur in den 
Rufbussen der SVF verkauft. 
 
Preis des Komfortzuschlages pro Person und Fahrt: 
 
Frankfurt (Oder) AB    0,90 EUR 
Frankfurt (Oder) ABC    1,40 EUR 
 
13 Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VG 

OSL) 
 
Sozialtarif Senftenberg 
 
Der Senftenberg-Pass dient dem Inhaber ausschließlich zum vereinfachten 
Erwerb des Mobilitätstickets Brandenburg. 
 
[…] 
 
19 Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VG 

OSL) 
 
Einzelfahrausweise Senftenberg 
 
Für Fahrten zwischen dem Ort mit Stadtlinienverkehr Senftenberg (Wabe 7765) 
und  
 

Teil D 
 
Tarifbestandteile mit Gültigkeit bei einzelnen 
Verkehrsunternehmen (Haustarife) 
 
[…] 
 
12 Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF) 
 
Komfortzuschlag Rufbus 
 
Für Fahrten mit dem Rufbus im Tarifbereich Frankfurt (Oder) wird zuzüglich zum 
VBB-Tarif ein Komfortzuschlag erhoben. Der Komfortzuschlag wird nur in den 
Rufbussen der SVF verkauft. 
 
Preis des Komfortzuschlages pro Person und Fahrt: 
 
Frankfurt (Oder) AB    0,90 1,25 EUR 
Frankfurt (Oder) ABC    1,40 1,85 EUR 
 
13 Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VG 

OSL) bleibt frei 
 
Sozialtarif Senftenberg 
 
Der Senftenberg-Pass dient dem Inhaber ausschließlich zum vereinfachten 
Erwerb des Mobilitätstickets Brandenburg. 
 
[…] 
 
19 Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VG 

OSL) 
 
Einzelfahrausweise Senftenberg 
 
Für Fahrten zwischen dem Ort mit Stadtlinienverkehr Senftenberg (Wabe 7765) 
und  
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- den Orten Großkoschen und Kleinkoschen (Wabe 7866), 
- den Orten Brieske, Niemtsch und Brieske Dorf (Wabe 7865) 
- dem Ort Hosena (Wabe 7965) und 
- dem Ort Peickwitz (Wabe 7864) 
 
werden gesonderte Einzelfahrausweise Regeltarif und Einzelfahrausweise 
Ermäßigungstarif ausgegeben. Für diese Einzelfahrausweise gilt Tarifteil B, 
Punkt 5.3.1. 
 
Der Ermäßigungstarif gilt für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren.  
 
Inhaber eines Sozialpasses der Stadt Senftenberg sind berechtigt, den 
Einzelfahrausweis Ermäßigungstarif in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Nutzer dieser Fahrausweise haben für jeden mitgenommenen Hund einen 
Einzelfahrausweis des Ermäßigungstarifs zu lösen und ggf. zu entwerten. Für die 
Mitnahme von Fahrrädern gilt Teil B, Punkt 5.4.  
 
Preise: 
 
Einzelfahrausweis Regeltarif   Tarifstufe G5 1,10 EUR 
Einzelfahrausweis Ermäßigungstarif  Tarifstufe G5E 0,80 EUR 
 
Das Angebot gilt bis auf Widerruf. 
 
[…] 
 
 

- den Orten Großkoschen und Kleinkoschen (Wabe 7866), 
- den Orten Brieske, Niemtsch und Brieske Dorf (Wabe 7865) 
- dem Ort Hosena (Wabe 7965) und 
- dem Ort Peickwitz (Wabe 7864) 
 
werden gesonderte Einzelfahrausweise Regeltarif und Einzelfahrausweise 
Ermäßigungstarif ausgegeben. Für diese Einzelfahrausweise gilt Tarifteil B, 
Punkt 5.3.1. 
 
Der Ermäßigungstarif gilt für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren.  
 
Inhaber eines Sozialpasses der Stadt Senftenberg sind berechtigt, den 
Einzelfahrausweis Ermäßigungstarif in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Nutzer dieser Fahrausweise haben für jeden mitgenommenen Hund einen 
Einzelfahrausweis des Ermäßigungstarifs zu lösen und ggf. zu entwerten. Für die 
Mitnahme von Fahrrädern gilt Teil B, Punkt 5.4.  
 
Preise: 
 
Einzelfahrausweis Regeltarif   Tarifstufe G5 1,10 EUR 
Einzelfahrausweis Ermäßigungstarif  Tarifstufe G5E 0,80 EUR 
 
Das Angebot gilt bis auf Widerruf. 
 
[…] 
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Anlage 5 
 
Bedingungen für Abonnements 
 
[…] 
 
2 Abonnementbestellung  
 
[…] 
 
2.2 Zahlungsmodalitäten 
 
Die Abbuchung erfolgt gemäß der Vertragsregelung als monatlicher Betrag. Die 
aktuellen monatlichen Beträge für Abonnements sind in der Anlage 4 des VBB-
Tarifs in seiner jeweils geltenden veröffentlichten Fassung aufgeführt. Der 
monatliche Beitrag für das Abonnement Deutschlandticket ist im Teil C Punkt 1.6 
aufgeführt. 
 
Bei Abonnements wird der Betrag im jeweiligen Geltungsmonat abgebucht, 
beginnend mit dem Start des Abonnements. Der Betrag für den 1. 
Geltungsmonat kann auch bei Vertragsabschluss eingezogen werden. Der Tag 
der monatlichen Abbuchung erfolgt nach den Bedingungen des 
vertragsführenden Verkehrsunternehmens. Der Abbuchungszeitpunkt wird durch 
das Verkehrsunternehmen im Abonnementvertrag festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den Abonnierenden ist sicherzustellen, dass zum Abbuchungszeitpunkt 
der Einzug des Betrages möglich ist. Bei Tarifänderungen werden die 
monatlichen Beträge ab dem Zeitpunkt der Änderung entsprechend angepasst.  
 
Abbuchungen müssen innerhalb von acht Wochen nach dem Buchungszeitpunkt 
überprüft und Abweichungen dem vertragsführenden Verkehrsunternehmen 
gemeldet werden. Die Nichteinhaltung der Frist geht nicht zu Lasten des 
Verkehrsunternehmens. 

Anlage 5 
 
Bedingungen für Abonnements 
 
[…] 
 
2 Abonnementbestellung  
 
[…] 
 
2.2 Zahlungsmodalitäten 
 
Die Abbuchung erfolgt gemäß der Vertragsregelung als monatlicher Betrag. Die 
aktuellen monatlichen Beträge für Abonnements sind in der Anlage 4 des VBB-
Tarifs in seiner jeweils geltenden veröffentlichten Fassung aufgeführt. Der 
monatliche Beitrag für das Abonnement Deutschlandticket ist im Teil C Punkt 1.6 
aufgeführt. 
 
Bei Abonnements wird der Betrag im jeweiligen Geltungsmonat abgebucht, 
beginnend mit dem Start des Abonnements. Der Betrag für den 1. 
Geltungsmonat kann auch bei Vertragsabschluss eingezogen werden. Der Tag 
der monatlichen Abbuchung erfolgt nach den Bedingungen des 
vertragsführenden Verkehrsunternehmens. Der Abbuchungszeitpunkt wird durch 
das Verkehrsunternehmen im Abonnementvertrag festgelegt. Der monatliche 
Abbuchungszeitpunkt wird durch das vertragsführende Verkehrsunternehmen im 
Abonnementvertrag festgelegt und erfolgt nach dessen 
Beförderungsbedingungen. Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, den Betrag 
für den 1. Geltungsmonat bereits unmittelbar nach dem Vertragsabschluss 
einzuziehen, sofern es den Abonnierenden zu diesem Zeitpunkt auf den 
Gebrauch dieser Möglichkeit hingewiesen hat. 
 
Durch den Abonnierenden ist sicherzustellen, dass zum Abbuchungszeitpunkt 
der Einzug des Betrages möglich ist. Bei Tarifänderungen werden die 
monatlichen Beträge ab dem Zeitpunkt der Änderung entsprechend angepasst.  
 
Abbuchungen müssen innerhalb von acht Wochen nach dem Buchungszeitpunkt 
überprüft und Abweichungen dem vertragsführenden Verkehrsunternehmen 
gemeldet werden. Die Nichteinhaltung der Frist geht nicht zu Lasten des 
Verkehrsunternehmens. 
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Kann aus nicht vom Verkehrsunternehmen zu vertretenden Gründen keine 
Abbuchung des Betrags erfolgen, werden Bankgebühren und ein 
Bearbeitungsentgelt von 2,50 Euro im nächsten Monat abgebucht, das gilt auch 
bei eventuell weiteren fehlgeschlagenen Abbuchungsvorgängen. Der 
Abonnierende kann nachweisen, dass kein oder ein nur sehr geringer Schaden 
für das Verkehrsunternehmen entstanden ist.  
 
Bankverbindungsänderungen sind dem Verkehrsunternehmen drei Wochen vor 
dem nächsten Abbuchungstermin schriftlich mitzuteilen und erfordern im Falle 
des SEPA-Lastschrifteinzugs die Erteilung eines neuen SEPA-
Lastschriftmandates gem. Ziffer 2.1 Abs. 1.  
 
[…] 
 

 
Kann aus nicht vom Verkehrsunternehmen zu vertretenden Gründen keine 
Abbuchung des Betrags erfolgen, werden Bankgebühren und ein 
Bearbeitungsentgelt von 2,50 Euro im nächsten Monat abgebucht, das gilt auch 
bei eventuell weiteren fehlgeschlagenen Abbuchungsvorgängen. Der 
Abonnierende kann nachweisen, dass kein oder ein nur sehr geringer Schaden 
für das Verkehrsunternehmen entstanden ist.  
 
Bankverbindungsänderungen sind dem Verkehrsunternehmen drei Wochen vor 
dem nächsten Abbuchungstermin schriftlich mitzuteilen und erfordern im Falle 
des SEPA-Lastschrifteinzugs die Erteilung eines neuen SEPA-
Lastschriftmandates gem. Ziffer 2.1 Abs. 1.  
 
[…] 
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